
EvangelischerOberkirchenrat 7000 Stuttgart 1, den 3. Februar 1986
Postfach 92

AZ 32.10 Nr. 58/8

An die
Evang.Dekanatämter,
großen Kirchenpflegen,
KirchI.Verwaltungsstellen

Betr.: FeuerhemmendeSchränke für die Aufbewahrungvon Kirchenbüchern

Beil.: 0

Das Landeskirchliche Archiv wird in letzter Zeit vermehrt um Erläuterung des Begriffs "feuerhem-
mender Schrank" gebeten, wie er im Erlaß des Oberkirchenrats AZ 32.10 Nr. 48/8 vom 25. Januar
1983 (Abschn. 11,1 "Aufbewahrung der Kirchenbücher") festgehalten ist.

Als "feuerhemmend" bzw. "feuergeschützt" (beide Begriffewerden gleichbedeutend verwendet) gilt
ein Schrank, dessendoppelwandigeStahlblechkonstruktion einen Kern aus feuerhemmendem Isolier-
materialumschließt.

DieseKonstruktion muß die Feuerschutzbestimmungender DIN4102 und der Feuersicherheitsklasse
S 60 Perfüllen, d.h. ein Schrank, der Papiergut enthält, sollte einer offenen Flamme 60 Minuten wider-
stehen, ohne daß der Inhalt beschädigtwird.

Nicht gefordert wird die Unterbringung der Kirchenbücher in "feuersicheren Schränken" (Tresoren),
die über die obengenannten Kriterien hinaus gleichzeitig einer Sicherheitsstufe nach VDMA (= Verein
Deutscher Maschinenbau-Anstalten) und einer Güteklasse nach RAL-RG (= ((Reichs-)) Ausschuß für
Lieferbedingungenund Gütesicherung)626/7 entsprechen.

Dagegenist die Verwendungvon einwandigenStahlschränken (Spinden) unzulässig,da dieser Schrank-
typ im Schadensfallverglühtund dadurch der Inhalt verkohlt.

DieAnfertigungvon Holzschränken,die mit sog. Brandschutzplatten ausgerüstetsind, durch einen
örtlichenSchreiner ist möglich.Diese1,8 mm dicken, flexiblen Platten bestehen aus unbrennbarem
Natriumsilikat,das die Eigenschafthat, bei Temperaturen oberhalb von 2000 C zu einer mechanisch"
stabilen, reißfreien und hitzedämmenden Schicht aufzuschäumen. DieAnwendungsolcher Brandschutz-
platten erfordert allerdingsSpezialkenntnissedes Schreiners.

Häufigwird um die Mitteilungvon Lieferantenadressengebeten. Deshalbist im folgenden eine Reihe
von Firmenaufgeführt,die dem LandeskirchlichenArchiv bekannt geworden sind und mit denen In-
formationsgesprächestattgefunden haben. DieAdressenweiterer Lieferfirmensind überden
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Bürofachhandelzu erfragen. Zu beachten ist, daß kirchlichen Stellen in der Regelgünstige Rabattsätze
eingeräumt werden.

Die Beständeder Dekanats-und Pfarrarchive- abgesehenvon den Kirchenbüchern- müssen nicht in
feuerhemmenden Schränken untergebracht werden.

Verzeichnisseder Lieferfirmen:

Fa. Zippel-Büro-Technik
Nürnberg GmbH
RichthausenerStraße 13
8501 Winkelhaid Tel. 07044/7556

Fa. Compact Tresore
Sontheimer Straße 37
7100 Heilbronn Tel. 07131/55043

Fa. Regis-Organisation
Hans Held KG
Wollgrasweg 17
7000 Stuttgart 70 Tel. 0711/451490

Fa. KardexOrganisationssysteme
Verkaufsdirektion
Schloßstraße80/A
7000Stuttgart 1 Tel. 0711/610902

Fa. Bauer-OrganisationKG
Kelterstraße
7441 Unterensingen Tel. 07022/63027

Schäfer-Tresore

Marktplatz Wangen
Postfach 4 66
7000 Stuttgart 60 (Wangen) Tel. 0711/422322 od. 424915

I.V.
(gez.) Dr. Daur
Oberk irchenrat

Beglaubigt
Kanzleiabtei lung:
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